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ATLAS – Einfuhr: 

TARIC/EZT – Warenverkehr mit der Westsahara (EH) 
Die EU-Kommission hat für das Gewähren von Präferenzzollsätzen für Erzeugnisse mit 

Ursprung in der Westsahara neue Unterlagen bekannt gegeben. Für Waren mit 

präferenziellem Ursprung in der Westsahara können auf der Grundlage des Abkommens 

zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits, 

ergänzt durch ein Abkommen in Form eines Briefwechsels, ermäßigte Zollsätze mit den 

neuen Präferenzunterlagen U1791 oder U180² mit Wirkung ab 03.10.2025 beantragt 

werden. 

Die neuen Unterlagen ersetzen die bisherigen Präferenzunterlagen mit Stichtag 

03.10.2025. 

Im IT-Verfahren ATLAS werden zur Präferenzgewährung für Waren mit 

Präferenzursprung in der Westsahara (EH) mit Wirkung ab 03.10.2025 ausschließlich 

folgende Variation angeboten: 
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- U1791 und 7HHF³ 

oder 

- U180² und 7HHF³. 

 

1. U179 - Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 nach dem Abkommen in Form eines 

Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und dem Königreich Marokko zur 

Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur 

Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und 

ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits mit 

folgendem Vermerk in englischer Sprache in Feld 7: „Dakhla Oued Ed-Dahab“ oder 

„Laâyoune-Sakia El Hamra“ 

2. U180 - Ursprungserklärung im Rahmen des Abkommens in Form eines 

Briefwechsels zwischen der EU und Marokko zur Änderung der Protokolle Nr. 1 

und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation 

zwischen der EG und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Marokko andererseits 

mit folgender Erklärung in englischer Sprache in Bezug auf Fußnote 2 der Anhänge 

zum Wortlaut der Ursprungserklärung: „Dakhla Oued Ed-Dahab“ oder „Laâyoune-

Sakia El Hamra“ 

7HHF – Direktbeförderungsnachweis 

 

Im Auftrag  

Bösenberg 
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